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1. Inhalt und Ziele des Bauvorhabens 

Im Ortsteil Höfen (Stadt Hollfeld) stehen derzeit keine Bauflächen für Wohnhäuser zur Verfügung. 
Städtebauliches Ziel ist es deshalb, Wohnbauflächen für Wohnhäuser zur Verfügung zu stellen. 
Konkrete Bauabsichten sind bereits vorhanden.  
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes und Umweltbericht leistet die Stadt Hollfeld einen Bei-
trag, dieser gesetzlichen Verpflichtung und Zielsetzung nachzukommen.  
Mit dem Baugesuch sollen die rechtlichen Voraussetzungen für die geplanten Baumaßnahmen ge-
schaffen werden. 

 
 

2. Gesetzliche Grundlagen, Planungsvorgaben, Fachplanungen zum Umweltschutz 

Aufgrund der am 20.07.2004 in Kraft getretenen Änderung des Baugesetzbuches mit dem EAG 
Bau sind für den vorliegenden Bebauungsplanentwurf die Umweltauswirkungen zu ermitteln und 
zu bewerten. Die Umweltprüfung wird auf der gesetzlichen Grundlage des § 2 (4) BauGB durchge-
führt. Der Umweltbericht folgt den Vorgaben gemäß § 2a BauGB bzw. der Anlage zu § 2 (4) und § 
2a BauGB. 
Die Bearbeitung der Eingriffsregelung mit Ermittlung des Ausgleichsbedarfes erfolgt mit Hilfe des 
Leitfadens “Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft – Eingriffsregelung in der Bauleitpla-
nung” (Hrsg.: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, Stand 2021), da die-
ser eine Gleichbehandlung von Vorhaben ermöglicht und die Berechnung erforderlicher Aus-
gleichsflächen nachvollziehbar gemacht wird. 

 
 

3. Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes 

3.1 Räumliche Einordnung, Naturraum 

Das Baugelände liegt auf ca. 390 m üNN und steigt leicht nach Westen und Süden an.  

Markante, landschaftsbildprägende Strukturen (Altbäume, Gewässer, Geologische Formationen 
etc.) sind vom Vorhaben nicht betroffen, Bestandsgrün ist nicht vorhanden. 

Die drei Flurstücke liegen im Naturpark „Fränkische Schweiz – Veldensteiner Forst“, jedoch außer-
halb von Schutzzonen sowie weiterer Schutzgebietskategorien des Bundesnaturschutzgesetzes. 

Der Geltungsbereich befindet sich am westlichen Ortsrand von Höfen, auf der Südseite und paral-
lel zur GV-Straße in Richtung Tiefenlesau. 

Der überplante Bereich hat eine Größe von 4.185 m² und wurde bisher komplett als intensives 
Ackerland (A11) genutzt. Die gegenüberliegende Nordseite der GV-Straße ist bereits bebaut und 
ordentlich eingegrünt.  

Die umgebende Landschaft ist in Richtung Flur überwiegend von landwirtschaftlicher Nutzung ge-
prägt. 

Naturräumlich betrachtet gehört der Planungsbereich zum Naturraum „Nördliche Frankenalb“. 

3.2 Naturhaushalt – Arten Lebensräume 

Die Potenzielle natürliche Vegetation (PNV) gibt Hinweise auf das landschaftsökologische Entwick-
lungspotenzial und stellt eine wichtige planerische Kenngröße dar. Nach der Einteilung des Bayeri-
schen Fachinformationssystem Naturschutz (Fin-Web) ist im Plangebiet folgende potenzielle natür-
liche Vegetation anzutreffen: "Waldgersten-Buchenwald im Komplex mit Waldmeister-
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Buchenwald", Kurzbezeichnung N3b nach der Liste des Landesamtes für Umweltschutz Bayern 
(Stand 2012). 

Hauptsächliche Verbreitung: In den Plateaulagen und Verebnungen der Muschelkalkgebiete und 
des Jura.  

Kennzeichnung: Artenreiches Buchenwaldmosaik der Kalkgebiete außerhalb des Tannenareals.  

Zusammensetzung:  
Waldgersten-Buchenwald (über anstehendem Kalk) mit örtlichen Übergängen zum Waldmeister-
Buchenwald (auf dünnen Lößüberdeckungen; bei mächtigerer Lößauflage auch Übergänge zum 
Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald). Hier stellenweise auch grundfrische Ausbildungen.  

Standorte: Kalkbraunerden sowie vereinzelt Rendzinen. 

 

3.3 Bewertung des Ausgangszustandes 

Gemäß der Liste 1 a (vgl. Leitfaden "Eingriffsregelung in der Bauleitplanung") ist das vorhandene 
Gebiet aufgrund seiner intensiven Ackernutzung als Fläche mit geringer Bedeutung für Naturhaus-
halt und Landschaftsbild zu bewerten. 

Innerhalb des Eingriffs- und Wirkungsbereiches werden keine Flächen mit Schutzgebieten im 
Sinne des Kapitel 4, Abschnitt 1, BNatSchG v. 2009 und keine gesetzlich geschützten Biotope bzw. 
Lebensstätten oder Waldflächen einbezogen. Es werden ebenfalls keine Objekte des ABSP erfasst. 

 
4. Schutzgüter und voraussichtl. Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Die Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands einschließlich 
der Umweltmerkmale des Gebiets, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden und eine Über-
sicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung, wird anhand der folgender Schutzgüter vorgenommen: 
 

 Schutzgut Lebensräume für Tiere und Pflanzen 

 Schutzgut Biologische Vielfalt 

 Schutzgut Boden 

 Schutzgut Wasser 

 Schutzgut Klima und Luft 

 Schutzgut Mensch und Gesundheit 

 Schutzgut Landschaftsbild 

 
4.1 Schutzgut Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
 
Tiere und Pflanzen sind zentrale Bestandteile des Naturhaushalts. Als Elemente der natürlichen 
Stoffkreisläufe, Bewahrer der genetischen Vielfalt und wichtiger Einflussfaktor für andere Schutz-
güter (z.B. Reinigungs- und Filterfunktion für Luft, Wasser und Boden, klimatischer Einfluss der 
Vegetation, Nahrungsgrundlage für den Menschen) sind Tiere und Pflanzen in ihrer natürlichen, 
standortgerechten Artenvielfalt zu schützen. 
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
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Die von der Planung betroffene Fläche bietet Vögeln aufgrund der intensiven Ackernutzung kein 
geeignetes Habitat. Auf der eigentlichen Baufläche gibt es keine Gehölzstrukturen und folglich 
keine Nistmöglichkeiten. In der reinen Baufläche sind keine Flächen nach Art. 23 BayNatSchG i.V. 
mit § 30 BNatSchG vorhanden. 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung: 
Bei Nicht-Durchführung der Planung ist zunächst von keinen Änderungen des derzeitigen Zustan-
des auszugehen. Die Fläche würde weiterhin als landwirtschaftliche Nutzfläche genutzt werden. 
 
4.2 Schutzgut Biologische Vielfalt 
 

Unter biologischer Vielfalt wird die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft ver-
standen. Dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den Arten sowie die Vielfalt 
der Ökosysteme. Die biologische Vielfalt trägt zur Vielfalt der belebten Natur bei und bildet die 
existenzielle Grundlage für das menschliche Leben. Sie steht in vielfältiger Wechselwirkung mit 
den anderen Schutzgütern und beeinflusst z.B. die Qualität der Böden und das Klima. 
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
Die biologische Vielfalt im eigentlichen Planungsgebiet ist als gering ausgeprägt zu beurteilen. Die 
vorhandene Ackerfläche weist mäßig ausgeprägte Lebensräume und Versteckmöglichkeiten auf. 
Es besteht weiterhin keine große Vielfalt an unterschiedlichen Lebensräumen.  
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung: 
Bei Nicht-Durchführung der Planung ist zunächst von keinen Änderungen des derzeitigen Zustan-
des auszugehen. Die Ackerfläche würde weiterhin als landwirtschaftl. Nutzfläche genutzt. Die bio-
logische Vielfalt bliebe voraussichtlich größtenteils erhalten. 
 

 

4.3 Schutzgut Boden 

Die Funktion des Bodens ist in vielfältiger Weise mit den übrigen Schutzgütern verknüpft. Er dient 
u.a. als Lebensraum für Bodenorganismen, Standort und Wurzelraum für Pflanzen, Standort für 
menschliche Nutzungen (Gebäude, Land- und Forstwirtschaft, Infrastruktur) Wasser- und Kohlen-
stoffspeicher sowie Schadstofffilter. 
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
Das Untersuchungsgebiet gehört aus geologischer Sicht zur „Hollfelder Mulde“ und liegt westlich 
der Wiesent im Fränkischen Jura. 
In den Tallagen sind holozäne Füllungen aus Abtragsmaterial vorhanden. Auf Keupersandsteinen 
und Lias haben sich saure Braunerden entwickelt, die teilweise bereits podsoliert sind.  
Das Bodenprofil und v. a. die Oberbodenstruktur mit Bodenleben usw. wurde durch die landwirt-
schaftliche Vornutzung etwas negativ beeinflusst. 
Es liegt kein Bodentyp vor, der aufgrund seiner Besonderheit schützenswert wäre. 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung:  
Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die offenen Flächen des Geltungsbereiches voraus-
sichtlich unversiegelt und in landwirtschaftlicher Nutzung. Die derzeitige Bodenfunktion bliebe so-
mit erhalten. 
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4.4 Schutzgut Wasser 

Wasser ist ein essenzieller Baustein im Ökosystem. Wasser ist Lebensgrundlage für Pflanzen, Tiere 
und Menschen und bietet darüber hinaus Lebensraum für spezifische Organismengemeinschaften. 
Ebenso wird das Kleinklima durch den lokalen Wasserhaushalt beeinflusst. 
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
Das Planungsgebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten zur Trinkwassergewinnung und es 
befinden sich keine Oberflächengewässer im Geltungsbereich.  
Die Versickerung des Niederschlagswassers ist in den angetroffenen Böden wahrscheinlich mög-
lich. Der Grundwasserspiegel befindet sich so weit unter dem Gelände, dass er von den geplanten 
Baumaßnahmen nicht berührt wird.  
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung: 
Bei Nicht-Durchführung der Planung würde die Versickerung des Niederschlagswassers voraus-
sichtlich wie bisher über die Geländeoberfläche erfolgen. 
 

4.5 Schutzgut Klima und Luft 

Das lokale Kleinklima bildet u.a. die Grundlage für die Vegetationsentwicklung. Darüber hinaus ist 
das Klima unter dem Aspekt der Niederschlagsrate auch für den Wasserhaushalt und die Grund-
wasserneubildung verantwortlich. Ein ausgewogenes Klima sowie eine regelmäßige Frischluftzu-
fuhr ist Grundlage für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 

Die luft- und klimahygienische Situation wird im Planungsgebiet durch die „Plateaulage“ im Wie-
senttal kaum beeinträchtigt. Das Untersuchungsgebiet besitzt eine Jahresdurchschnittstemperatur 
von ca. 7 bis 8 Grad Celsius und eine Niederschlagsmenge von ca. 750 bis 850 mm im langjähri-
gen Mittel. Vorherrschend sind Westwinde, die für eine fast ständig kühlende Wirkung sorgen. Die 
lufthygienischen Verhältnisse sind gut, da keine größeren örtlichen Emittenten vorhanden sind.  

Beeinträchtigungen durch Schadstoffe sind nicht zu erwarten. Aufgrund der Ortsrandlage des Ort-
steiles Höfen sind durch die geplante Wohnbebauung keine kleinklimatischen Beeinträchtigungen 
zu erwarten und ein immerwährender Frischluftaustausch bleibt ungestört. Der Luftraum kann 
sich zwar tagsüber etwas erwärmen, aber durch die offene Lage sind auch mit Bebauung keine 
negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung: 
An der Luft- und Klimasituation wird sich bei einer Nicht-Durchführung der Planung kaum etwas 
ändern, da aufgrund der kleinräumigen, außerörtlichen Gegebenheiten ein immerwährender 
Frischluftaustausch gewährleistet ist. 
 

4.6 Schutzgut Mensch und Gesundheit 

Ein Hauptaspekt des Schutzes von Natur und Landschaft ist es, die Lebensgrundlage des Men-
schen nachhaltig, d.h. auch für zukünftige Generationen, zu wahren und zu entwickeln. 
Es sollen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, insbesondere hinsichtlich des Immissionsschut-
zes, sowie ausreichender Erholungsraum für den Menschen gesichert werden. 
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Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
Das Planungsgebiet befindet sich am westlichen Ortsrand von Höfen, im Anschluss zu vorhande-
ner Wohnbebauung.  
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung: 
Bei Nichtdurchführung der Planung blieben die derzeitigen Immissionen voraussichtlich unverän-
dert. Es wäre demnach mit keiner Veränderung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse hinsichtlich Ge-
sundheit und Erholung zu rechnen. 
 
 

4.7 Schutzgut Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild hat in erster Linie eine ästhetische Funktion. Die Komposition verschiedener 
typischer Landschaftselemente macht die Eigenart eines Landstriches aus. Die Bewahrung typi-
scher Arten, Strukturen und Bewirtschaftungsformen spielt auch für den Erholungswert der Land-
schaft eine große Rolle. 
 
Bestandsaufnahme der derzeitigen Umwelt 
 
Das Gelände der geplanten außerörtlichen Wohnbaufläche hat aufgrund der randlichen Tallage 
keine ausgeprägte Topografie. 
 
In Richtung Westen folgt ein größeres Waldgebiet.   
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung: 
Die derzeitige landwirtschaftliche Ackernutzung bliebe voraussichtlich bestehen. Eine maßgebliche 
Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild würde hieraus nicht resultieren. 
 
Auswirkungen durch das geplante Vorhaben auf das Landschaftsbild und den Ortsrand werden 
durch festgesetzte Begrünungs- und Pflanzgebote im Randbereich mehr als ausreichend kompen-
siert. 
 
 

5. Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung der Auswirkungen 

Um die bestehenden Beeinträchtigungen zu reduzieren, wurden bei der Planung verschiedene 
Maßnahmen berücksichtigt: 

a) Schutzgut Arten und Lebensräume 

- Unter Verzicht auf jegliche Düngung und Pflanzenschutzmittel werden neue Lebens-
räume z.B. Magere Hecke- und Grünstreifen angelegt. 

- Zur Durchlässigkeit des Wohngebietes zur freien Landschaft werden zur Förderung 
von Wechselbeziehungen z.B. für Amphibien, Reptilien, Kleinsäuger (Igel usw.) oder 
Laufkäfer Mauern und Zaunsockel untersagt. 

- Bei einer evtl. Beleuchtung des Wohngebietes wird auf Insekten, Schmetterlinge so-
wie Vögel und Fledermäuse Rücksicht genommen, z.B. Einsatz von Natriumdampf-
Niederdrucklampen oder LED - Lampen. 
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b) Schutzgut Wasser 

- Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens - nach Möglichkeit: Bau wasser-
durchlässiger Beläge (Rasengittersteine, Ökopflaster, Schotterbeläge, etc.) zur Min-
derung des Versiegelungsgrades. 

- Unverschmutztes Regenwasser von Dachflächen soll möglichst vor Ort (z.B. naturna-
hes Retentionsbecken) dem Grundwasserhaushalt zurückgeführt werden. 

c)  Schutzgut Boden 

- Anpassung des Baugebietes an den Geländeverlauf zur Vermeidung größerer Erd-
massenbewegungen sowie von Veränderungen der Oberflächenformen. 

- Sicherung des Oberbodens durch schichtgerechte Lagerung mit Zwischenbegrünung 
und ggf. Wiedereinbau des Bodens. 

- Vermeidung von unnötiger Versiegelung, z.B. Rasen- oder Sickerpflaster für Stell-
platzflächen, Gehwege usw. 

d) Schutzgut Klima/Luft 

- Erhalt von Luftaustauschbahnen durch Grüngürtel und aufgelockerte, offene Bau-
weise in Verbindung mit Grünelementen. 

e) Schutzgut Landschaftsbild 

- Naturnahe Eingrünung mit Wildsträuchern in Anlehnung an das typische Orts- und 
Landschaftsbild, z.B. angepasste Gehölzartenwahl. 

 
 

 

6. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (Ermittlung des Ausgleichsbedarfes 

und Ausgleichsmaßnahmen) 

6.1 Allgemeines zur Eingriffsregelung 

Am 01.03.2010 ist das neue Bundesnaturschutzgesetz in Kraft getreten. Das BNatSchG hält an der 
bisherigen Legaldefinition des Eingriffs fest: Eingriffe im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderun-
gen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können (§ 14 Abs. 1 
BNatSchG). 

Kompensationspflicht: Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft mit Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszuglei-
chen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen) (§ 15 Abs. 2 Satz 1 
BNatSchG): 

- Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 
Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschafts-
gerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist (§ 15 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG). 
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6.2 Bewertung des Eingriffs (Kompensationsbedarf) und erforderliche Ausgleichsmaßnahmen 

Im Geltungsbereich befinden sich aus naturschutzfachlicher Sicht keine hochwertigen und ge-
schützten Flächen. Die überplante Fläche wird derzeit intensiv landwirtschaftlich als Acker (A11 = 
Kat 1, Gebiet geringer Bedeutung) genutzt. 

Gemäß dem alten Leitfaden „Bauen im Einklang mit der Natur und Landschaft – Eingriffsregelung 
in der Bauleitplanung” beträgt der erforderliche Ausgleich 956 m² (3.185 m² x 0,3 = 956 m²). 

In Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde kann der erforderliche Ausgleich in Form einer 
naturnahen Hecke (2-reihig) mit einer randlichen, ortstypischen Eingrünung der Bauparzellen 
stattfinden.  

Vergleich mit der Bilanzierung nach BaykompV: Rein rechnerisch würde bei einer Hecken-Breite 
von 8 m die interne Ausgleichsfläche ca. 1.000 m² betragen. Nachdem durch die naturnahe Hecke 
(Mesophiles Gebüsch = 10 WP) die Ackerfläche (= 2 WP) mit 8 Wertpunkten aufgewertet wird, 
wäre auch nach der BaykompV der Eingriff (6.370 WP) mit der Hecke (8.000 WP) ausreichend 
ausgeglichen. (4.185 m² - 1.000 m² = 3.185 m² x 2 WP = 6.370 WP) 

 
                          Darstellung der Ausgleichsfläche 

Ergebnis:  

Der errechnete Kompensationsbedarf in Höhe von 956 m² (6.370 Wertpunkten) kann innerhalb 
des Plangebietes mit 1.000 m² (8.000 Wertpunkten) ausgeglichen werden.  
 

Umsetzung der Ausgleichs-Maßnahmen:  

Die Auswahl geeigneter Maßnahmen zum Ausgleich orientiert sich an den vorhandenen gesamt-
räumlichen Entwicklungskonzepten für Natur und Landschaft. 
Es sind solche Ausgleichsmaßnahmen zu bevorzugen, mit denen möglichst gleichartige Funktionen 
und Werte dort geschaffen werden, wo sie durch den Eingriff verloren gingen. Mit den Ausgleichs-
flächen sollen in die Landschaft passende Strukturen geschaffen werden, die der Verbesserung der 
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ökologischen Funktion sowie der Stärkung des ökologischen Wirkungsgefüges dienen und das Land-
schaftsbild aufwerten. 
 

Die erforderliche Ausgleichsfläche wird innerhalb des Eingriffs-Bebauungsplans auf der Flur-Nr. 369 
(Gmkg Treppendorf) zur Verfügung gestellt. 

Auf dem 8 m breiten Streifen an der Süd- und Westgrenze von Fl.Nr. 369 ist eine naturnahe Hecke 
aus Wildsträuchern (s. Liste) anzulegen. 
 

Sträucher (Wildgehölze) zur Eingrünung: (2-reihige Hecke) 

Acer campestre    Feld-Ahorn 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Cornus sanguinea   Hartriegel 
Corylus avellana    Hasel 
Crataegus monogyna   Weißdorn 
Euonymus europaeus   Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum   Heckenkirsche 
Prunus avium     Wild-Kirsche 
Prunus spinosa    Schlehe 
Rhamnus cartharticus   Echter Kreuzdorn 
Rosa canina    Hundsrose 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus   Gemeiner Schneeball 

 
Pflanzmaterial:  

Bäume, Sträucher grundsätzlich als autochthones Pflanzgut:  
Gehölze: Herkunftsgebiet 5.2 Fränkische Alb 

 Düngung und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind nicht zulässig. 
 

Die Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung der Ausgleichsfläche sind innerhalb eines Jahres ab 
dem Baubeginn auf der Ausgleichsfläche, umzusetzen.  
Die Umsetzung erfolgt in Absprache und Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde (Tel.: 
0921/ 728 426 – LRA Bayreuth). 
 

 

7. Prognose der Entwicklung des Umweltbestandes bei Durchführung und Nicht-

durchführung des Vorhabens sowie alternative Planungsmöglichkeiten 

Bei Durchführung des Vorhabens kommt es zu einer außerörtlichen baulichen Verdichtung, es wird 
also Flächenverbrauch und Versiegelung betrieben und zu einem gewissen Grad das Orts- und 
Landschaftsbild beeinträchtigt. 
Die Bedeutung des Großteils der betroffenen Fläche für den Naturhaushalt ist jedoch derzeit ge-
ring. Die weiteren Schutzgüter unterliegen keiner erheblichen Bestandsminderung. 
Schließlich wird für den Eingriff eine angemessene Ausgleichsfläche festgesetzt, d.h. durch Auf-
wertungsmaßnahmen wird die Qualität des Umweltbestandes in diesen Bereichen erhöht. 
Bei Nichtdurchführung des Vorhabens wird zwar nicht in Naturhaushalt und Landschaftsbild einge-
griffen, d.h. die vorgenannten negativen Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht gegeben. Aller-
dings besteht dann die Gefahr, dass Bebauung an anderer Stelle im Außenbereich erfolgt. 
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Der vorgesehene Standort erscheint insofern günstig, da die überplanten Flächen unmittelbar an 
den bisherigen Ortsrand anschließen. Ferner sind die Nutzung und Beschaffenheit der für die Be-
bauung vorgesehenen Fläche meist von relativ geringer Bedeutung für den Naturhaushalt. 
Alternative Standorte stehen derzeit in dieser Größe nicht zur Verfügung. Die Planung selbst er-
scheint mit ihren Festsetzungen und Darstellungen so weit schlüssig. 
 
 

8. Zusätzliche Angaben (technische Verfahren, Monitoring) 

Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal-argumentativ und unter Verwendung 
der einschlägigen Fachplanungen.  
Das Monitoring beinhaltet die gemeindliche Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, 
die durch das Vorhaben verursacht werden könnten (gem. § 4c BauGB). Mit der Realisierung des 
Bebauungsplans sind jedoch – abgesehen vom nicht zu ändernden Flächenverbrauch – keine er-
heblichen Auswirkungen zu erwarten, d.h. ein Monitoring in diesem Sinne ist nicht erforderlich. 
Nichtsdestotrotz werden die zuständigen Behörden prüfen, ob die festgesetzten Maßnahmen hin-
sichtlich Durchgrünung und Ausgleichsflächen umgesetzt werden. 
 
 

9. Allgemeinverständliche Zusammenfassung nach § 10a Abs. 1 BauGB 

Es ist geplant am westlichen Ortsrand der Ortschaft Höfen drei Bauparzellen für Wohnhäuser aus-
zuweisen. Die Ausweisung befindet sich in einem Gebiet von geringer ökologischer Bedeutung. 
Zur Minimierung des Eingriffs sind verschiedene Maßnahmen geplant, z.B. naturnahe Hecke zur 
Einbindung in die Landschaft. Der geringe Eingriff wird im Randbereich zur Landwirtschaft auf den 
Bauparzellen ausgeglichen. 
Insgesamt wurden also die Umweltbelange in der Planung berücksichtigt und dargestellt. Ergebnis 
ist eine ökologisch verträgliche Planung.  
Trotz der Umwelt fördernden Maßnahmen werden Flächen zum Ausgleich der entstehenden Be-
einträchtigungen erforderlich. Die Ausgleichsfläche wird innerhalb des Eingriffsplans zur Verfügung 
gestellt. Die Ausgleichsfläche wird nach den Vorgaben der unteren Naturschutzbehörde (uNB) von 
den Bauherren umgesetzt, ökologisch aufgewertet und dauerhaft gepflegt. Sie entspricht der in 
der Berechnung des Kompensationsbedarfes ermittelten Größenordnung und stellt auf Grund der 
geplanten Aufwertungsmaßnahmen einen angemessenen Ausgleich dar.  
Insgesamt wurden also die Umweltbelange in der Planung berücksichtigt und dargestellt. Ergebnis 
ist eine ökologisch verträgliche Planung. 
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